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Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom  _______________  gemäß 
§ 2 Abs. 1 BauGB die Aufstellung des Bebauungsplans beschlossen. Der 
Aufstellungsbeschluss wurde am  _______________  ortsüblich bekanntgemacht.

Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB mit öffentlicher 
Darlegung und Anhörung für den Vorentwurf des Bebauungsplanes in der Fassung 
vom  _______________  hat in der Zeit vom  _______________  
bis  _______________  stattgefunden.

Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
gemäß § 4 Abs. 1 BauGB für den Vorentwurf des Bebauungsplanes in der Fassung 
vom  _____________  hat in der Zeit vom _______________  
bis  _______________  stattgefunden.

Zu dem Entwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom  _______________  
wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß 
§ 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom  _______________  bis  _______________  
beteiligt.

Der Entwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom _______________  
wurde mit der Begründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit 
vom   _____________  bis  ______________ im Internet veröffentlicht.

Die Gemeinde hat mit Beschluss des Gemeinderats 
vom  _______________  den Bebauungsplan gemäß § 10 Abs. 1 BauGB in der 
Fassung vom  _______________  als Satzung beschlossen.

Grabenstätt, den ............................. 

........................................................ 
Gerhard Wirnshofer
(Erster Bürgermeister)

Ausgefertigt

Grabenstätt, den ............................. 

........................................................ 
Gerhard Wirnshofer
(Erster Bürgermeister)

Der Satzungsbeschluss zu dem Bebauungsplan wurde am  _______________  
gemäß § 10 Abs. 3 Halbsatz 2 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Der Bebauungs-
plan mit Begründung wird seit diesem Tag zu den üblichen Dienststunden in der 
Gemeinde zu jedermanns Einsicht bereitgehalten und über dessen Inhalt auf 
Verlangen Auskunft gegeben.

Der Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten. 
Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB und die 
§§ 214 und 215 BauGB wird hingewiesen.

Grabenstätt, den ............................. 

........................................................ 
Gerhard Wirnshofer
(Erster Bürgermeister)
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Öffentliche Verkehrsfläche - Straße

Straßenbegrenzungslinie

Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung

Fuß- und Radweg

öffentliche Grünfläche: Spielplatz

Zufahrt

V Öffentliche Grünfläche: Verkehrsbegleitgrün

Freiwachsende Hecke aus Sträuchern, zu pflanzen

Öffentliche Grünfläche: Ortsrandeingrünung

8 WE Zahl der Wohneinheiten in Wohngebäuden als Obergrenze

Retentionsfläche für wild abfließendes Niederschlagswasser

Sickerbecken für im Baugebiet anfallendes 
Niederschlagswasser

R

S

Schallschutz im Erdgeschoss

Schallschutz oberhalb Erdgeschoss

Kennzeichnung der Fassaden gem. Ziffer 10 der 
textl. Festsetzungen:

freizuhaltendes Sichtdreieck

Die Gemeinde Grabenstätt erlässt aufgrund §§ 1, 1a und 2, sowie §§ 8, 9 und 10 
des Baugesetzbuches (BauGB), Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke
(BauNVO), Art. 81 der Bayerischen Bauordnung (BayBO), Art. 23 der Gemeindeordnung
für den Freistaat Bayern (GO), § 9 des Gesetzes über Naturschutz und Landschaftspflege
(Bundesnaturschutzgesetz, BNatSchG), Art. 4 des Gesetzes über den Schutz, die Pflege
der Landschaft und die Erholung in der freien Natur (Bayerisches Naturschutzgesetz
BayNatSchG) diesen Bebauungsplan als Satzung.
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Hochwassergefahrenfläche HQexterm des Pfarrerbachls

vorgeschlagene Baumpflanzung

vorgeschlagene Grundstücksteilung

Standortvorschlag: heimische Sträucher, zu pflanzen
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Art der baulichen Nutzung
Allgemeines Wohngebiet gem. § 4 BauNVO.

Die Ausnahmen des § 4 Abs. 3 Nrn. 4 und 5 BauNVO werden nicht Bestandteil 
des Bebauungsplanes.

Maß der baulichen Nutzung
Die GRZ ist mit 0,4 festgesetzt. Für Hausgruppen ist eine Grundflächenzahl 
von 0,6 festgesetzt.

Die Grundfläche darf durch die nach § 19 Abs. 4 Nr. 3 BauNVO mitzurechnenden
Grundflächen bis zu einer Grundfläche von 0,8 überschritten werden.

Die Wandhöhe ist mit 6,50 m festgesetzt. Für die Bauräume 1, 2, 3, 4, 5 und 6
ist abweichend hiervon eine Wandhöhe von 7,0 m zulässig.

Es sind Gebäude mit 2 Vollgeschossen zulässig, sofern im Planteil keine 
abweichende Festsetzung getroffen ist.

Bezugspunkte für die Wandhöhe sind die Oberkante Fertigfußboden 
OK.FFB.EG und der Schnittpunkt der traufseitigen Außenwand mit 
OK Dachhaut. 

Die Höhenlage der OK.FFB.EG ist im Planteil festgesetzt. Von dieser 
Höhe darf nach oben und unten um jeweils bis zu 0,15 m abgewichen werden.

Bauweise, Wohneinheiten
Es wird die offene Bauweise festgesetzt.

Balkone dürfen die Baugrenzen um bis zu 2,0 m überschreiten.

Terrassen mit einer Größe von bis zu 20 qm je Wohneinheit sind auch
außerhalb der Baugrenzen zulässig.

Sofern im Planteil keine abweichende Festsetzung getroffen ist, sind je Wohn-
gebäude bis zu 2 Wohneinheiten zulässig.

Nebengebäude
Bei Gebäuden mit bis zu 2 Wohneinheiten ist 1 Nebengebäude mit einer Grund-
fläche von max. 10 qm und einer Wandhöhe von max. 2,75 m zulässig.

Bei Gebäuden mit mehr als 2 Wohneinheiten ist 1 Nebengebäude mit einer 
Grundfläche von max. 30 qm und einer Wandhöhe von max. 2,75 m zulässig.

Gestaltung
Einzelhäuser sind als rechteckige Baukörper zu errichten die Traufseite muss min.
20% länger sein als die Giebelseite.

T

A1 Fläche zum Schutz, Pflege und Entwicklung von
Boden, Natur und Landschaft: Ausgleichsfläche mit Nummer

Format 1505 / 585

Versickerung von Niederschlagswasser
Dachflächenwasser sowie Niederschlagswasser von privaten Hof- und Zufahrts-
flächen sind, soweit die Bodenverhältnisse dies erlauben, zu versickern. Dabei 
ist eine breitflächige Versickerung über eine belebte Bodenzone anzustreben.
Es ist eigenverantwortlich zu prüfen, inwieweit bei der Beseitigung von Nieder-
schlagswasser eine genehmigungsfreie Versickerung bzw. Gewässereinleitung 
vorliegt. Die Vorgaben der Niederschlagswasserfreistellungsverordnung (NWFreiV) 
und der technischen Regeln zum schadlosen Einleiten von gesammeltem Nieder-
schlagswasser in das Grundwasser (TRENGW) sind einzuhalten.
Gegebenenfalls ist eine wasserrechtliche Genehmigung mit entsprechenden 
Unterlagen zu beantragen. Bei der Beseitigung von Niederschlagswasser von 
Dach-, Hof- und Verkehrsflächen sind dann die Anforderungen der ATV-Merk-
blätter A 138 und M 153 einzuhalten.

Die Nutzung von Regenwasser, z.B. zur Gartenbewässerung oder zum häuslichen 
Gebrauch wird empfohlen. 

Gefahren durch Wasser
Gebäude sind bis 25 cm über Gelände konstruktiv so zu gestalten, dass in 
der Fläche abfließender Starkregen nicht eindringen kann. 
Unterkellerungen sollten grundsätzlich in hochwassersicherer Bauweise ausge-
führt werden (Keller wasserdicht und ggf. auftriebssicher). 
Öffnungen an Gebäuden (Kelleröffnungen, Lichtschächte, Zugänge, Installations-
durchführungen etc.) sind ausreichend hoch zu setzen bzw. wasserdicht und ggf. 
auftriebssicher auszuführen.

Gemäß des vorliegenden Bodengutachtens muss im östlichen und mittleren 
Bereich des Bebauungsplans mit hoch anstehenden Grundwasserständen 
gerechnet werden. Dies sollte bei der Bauausführung von Kellergeschossen, bei 
der Einbindung von Ver- und Entsorgungsleitung sowie bei der Herstellung von 
Lichtschächten berücksichtigt werden.

Im Plangebiet kann durch tiefgreifende Baukörper (z. B. Kellr, Tiefgaragen,
Gründungen) auf das Grundwasser eingewirkt werden. (z. B. Aufstau, Umleitung,
Absenkung). Dadurch können nachteilige Folgen für das Grundwasser oder für
Dritte entstehen. Die Auswirkungen sind eigenverantwortlich durch der Vorhaben-
träger zu ernitteln, ggf. sind geeignete Abhilfemaßnahmen vorzusehen.

Sollte in das Grundwasser eingegriffen werden, sind im Vorfeld die entsprech-
enden Genehmigungen beim Landratsamt Ttraunstein einzuholen.

Es dürfen keine Geländeveränderungen vorgenommen werden, die wildabfließende 
Wasser aufstauen oder schädlich umlenken können.

Die Errichtung von Regenwasserzisternen zum Rückhalt von Niederschlagswasser
und zur Nutzung von Regenwasser, z.B. für die Gartenbewässerung wird empfohlen.

Bodendenkmäler
Bodendenkmäler, die bei der Ausführung von Baumaßnahmen zu Tage treten, 
unterliegen der Meldepflicht nach Art. 8 Denkmalschutzgesetz (DSchG). Sie sind 
dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege BLfD oder der Unteren Denkmal-
schutzbehörde unverzüglich anzuzeigen.

Stellplatzsatzung
Für die Anzahl der erforderlichen Stellplätze gilt die Satzung der Gemeinde 
Grabenstätt über die Zahl der erforderlichen Stellplätze für Wohnungen
(Stellplatzsatzung).

Abstandsflächen
Sofern der Bebauungsplan keine abweichende Festsetzung trifft, gelten die
gesetzlichen Abstandsfläche nach der BayBO.

Artenschutz
Bei den Beleuchtungsanlagen sind grundsätzlich die Vorgaben des
Artikel 11a Bayerisches Naturschutzgesetz BayNatSchG zu berücksichtigen. 

Ausgleichsflächen
Zur Kennzeichnung von Ausgleichsflächen im Übergang zu Privatgärten
wird eine Kennzeichnung durch Eichenpfosten, naturnahen Zaunelementen
(bspw. Weidenflechtzäune o.Ä.) oder markanten Einzelsteinen empfohlen.

Bodenverunreinigungen
Sollten während der Baumaßnahmen Bodenauffälligkeiten bzw. -belastungen
angetroffen werden, ist das Landratsamt Traunstein zu verständigen.

landwirtschaftliche Immissionen
Von den angrenzenden landwirtschaftlich genutzten Flächen können Immissionen, 
insbesondere Geruch, Lärm, Staub und Erschütterungen ausgehen, auch an 
Sonn- und Feiertagen und zur Nachtzeit, insbesondere während der Erntezeit.

Als Dachform ist das Satteldach mit 20 - 27 Grad Dachneigung zulässig.
Für Nebengebäude sowie untergeordnete Bauteile und 1-geschossige 
Anbauten ist auch ein Satteldach mit geringerer Neigung, ein Pultdach mit einer 
Neigung von max. 12 Grad sowie ein begrüntes Flachdach zulässig.

Der First ist mittig und parallel zur Längsseite des Gebäudes anzuordnen.

Die Dachüberstände sind bei Hauptgebäuden traufseitig mit 1,0 m - 1,20 m und 
giebelseitig mit 1,0 – 2,0 m sowie bei Garagen traufseitig mit 0,6 – 0,8 m und 
giebelseitig mit 0,6 – 1,0 m festgesetzt. 

Die Dacheindeckung ist aus kleinformatigen Materialien in roten bis rotbraunen 
Farbtönen herzustellen. Für Nebengebäude sind auch andere Materialien zulässig.

Negative Dacheinschnitte sind unzulässig.

Quergiebel sind zulässig. Quergiebel sind mittig anzuordnen, ein Abweichen von 
bis zu 1,0 m aus der Mitte ist zulässig. Die Dachneigung des Quergiebels darf 
bis zu 5 Grad größer sein als die des Hauptdaches, die Breite des Quergiebels 
an dessen Traufe gemessen, darf maximal 1/3 der Länge des jeweiligen Bauteils 
ohne Berücksichtigung des Dachüberstands betragen. Der First des Quergiebels 
muss min. 0,5 m unter dem des Hauptdaches liegen. Die Unterkante der Traufe 
des Quergiebels darf max. 0,8 m höher liegen als die des Hauptdaches.

Dachgauben sind ab einer Dachneigung von 25 Grad zulässig. Die Breite einer 
Gaube darf max. 1,50 m betragen. Die Breite aller Dachgauben darf insgesamt 
nicht mehr als 1/3 der Gebäudelänge ohne Berücksichtigung des Dachüberstandes 
betragen. Der First der Gauben muss min. 0,5 m tiefer liegen als der des Haupt-
daches.

Eine Aufständerung von Photovoltaik- und Solarthermieanlagen ist unzulässig.

Die Fassaden sind in einem einheitlichen Erscheinungsbild zu gestalten. Grelle 
oder spiegelnde Farben bzw. Oberflächen sind unzulässig. Als Materialien ist 
Holz und Putz zulässig.

Doppelhäuser und Hausgruppen sind über den gesamten Baukörper profilgleich 
ohne Versatz und in einheitlicher Gestaltung zu errichten. 

Stellplätze/ Garagen
Garagen und Tiefgaragen sowie deren Einfahrten sind nur innerhalb der 
hierfür festgesetzten Flächen zulässig. Tiefgaragenrampen sind über ihre 
gesamte Länge mit konstanter Trauf- und Firsthöhe zu überdachen.

Stellplätze sind für die Bauräume 7 und 8 innerhalb der festgesetzten Flächen, 
ansonsten auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig, sie 
sind wasserdurchlässig auszuführen.

Zwischen der öffentlichen Verkehrsfläche und Garagen ist ein Abstand 
von min. 5,0 m einzuhalten. Dies gilt nicht für Carports. Diese Fläche gilt 
nicht als Stellplatz.

Sichtdreiecke
Innerhalb der Sichtdreiecke sind sichtbehindernde Gegenstände mit einer 
Höhe von mehr als 0,8 M unzulässig. Ausgenommen hiervon sind einzelne 
Bäume mit einem Astansatz von mehr als 2,8 Metern, sofern sie die Verkehrs-
übersicht nicht beeinträchtigen.

Einfriedungen
Einfriedungen sind bis zu einer Höhe von 1,10 m bezogen auf die natürliche 
oder endgültige Geländeoberkante zulässig. Sie sind mit einem Abstand 
von 0,1 m zum Gelände auszuführen.

Mauern und Gabionen sind als Einfriedungen unzulässig.

Grünordnung, Dachbegrünung
Je angefangene 300 qm Grundstücksfläche ist mindestens 1 standort- und klima-
gerechter, bevorzugt heimischer Laub- oder Obstbaum zu pflanzen.
Pflanzenarten: Für alle Pflanzungen sind nur standortgerechte und klimaresistente 
Laubgehölze, Stauden und Zwiebelgewächse zulässig. Nadelgehölze sind unzulässig.

Für alle Neupflanzungen werden nachfolgende Mindestqualitäten festgesetzt. 
Laubbäume 1. bis 3. Ordnung:
Mindestpflanzqualität: Hochstamm, 3 x verpflanzt, Stammumfang 18-20 cm, 
Mindestdurchmesser der Baumscheibe: 2,0 m
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Obstbäume:
Mindestpflanzqualität: Hochstamm, 3 x verpflanzt, Stammumfang 12 - 14 cm, 
Mindestdurchmesser der Baumscheibe: 2,0 m 
Sträucher:
Mindestpflanzqualität: verpflanzter Strauch, 3 - 8 Triebe, 100 - 150cm

Die nach den Festsetzungen dieser Satzung neu zu pflanzenden Bäume und 
Sträucher sind zu pflegen und zu erhalten. Sie sind bei Ausfall durch eine Neu-
bepflanzung der gleichen Art und Qualität zu ersetzen.

Tiefgaragen sind mit einer Mindesterdüberdeckung von 0,6 m auszuführen.

Die Wände von Garagen, Tiefgaragenzufahrten und Nebengebäuden sind
auf min. 1 Seite, vorzugsweise straßenseitig, zu begrünen.
Hierbei ist je angefangene 2 m Wandlänge 1 Schling- oder Kletterpflanze mit 
einer Mindestgröße von 1,50 m zu verwenden.

Das festgesetzte Sickerbecken ist mit möglichst flachen Ufern und in organischen
Formen bzw. mit unregelmäßigen Randausbildungen sowie mit wechselnden
Böschungsneigungen naturnah zu gestalten. Die Verwendung von durchgängigen
Regelprofilen ist nicht zulässig. Die Vegetationsflächen sind nach einer Ansaat
einer geeigneten Saatgutmischung extensiv zu pflegen und, soweit dies mit den
Anforderungen an Funktion und Unterhaltung zu vereinbaren ist, durch Sukzession
zu einer standorttypischen Krautflur freucher / nasser Satandorte zu entwickeln.
Innerhalb des Sickerbeckens sind mind. 10 standortgerechte, heimische Sträucher 
zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten.

Innerhalb der im Bebauungsplan festgesetzten öffentlichen Grünflächen ist ein Anteil
von mindestens 20 Prozent der festgesetzten Grünfläche als ortstypische
naturnahe Hecke (z. B. mit Wildrosen, Hasel, Holunder) fachgerecht anzulegen
(Pflanzfläche 310 qm) dabei sind mindestens 5 verschiendene Gehälzarten zu
verwenden und in lockeren Pflanzgruppen zu situieren. Die Mindestbreite der
Gehölzelemente beträgt 5,0 m, je Quadratmeter erforderlicher Pflanzfläche ist
mindestens 1 Gehölz zu verwenden. Die Pflanzung ist als naturnahe freiwachsende
Gehölzhecke zu gestalten. Pflanzung im Dreiecksverband, die Pflanzung ist mind.
3-reihig mit einem Reihenabstand von mind. 1 m durchzuführen. Ein Formschnitt
ist nicht zulässig. Die Hecke ist ab dem 10. Standjahr in regelmäßigen Abständen
in den Wintermonaten abschnittsweise zu verjüngen. Etappenweiser Rückschnitt,
pro Pflegegang sind ca. 1/5 bis maximal 1 / 3 der Hecke auf Stock zu setzen. Je
nach Wüchsigkeit ist zwischen den Pflegedurchgängen eine Pause von 5 bis 8 Jahren
einzuhalten. Das Schnittgut ist mindestens zum Teil in der Hecke zu belassen.
Die Entsorgung des übrigen anfallenden Schnittguts hat sofort oder außerhalb
der Brutzeit zu erfolgen.

Die gärtnerische Gesamtgestaltung einschließlich Bepflanzung auf den Bau-
grundstücken ist in der ersten Pflanzperiode nach Nutzungsaufnahme der 
jeweiligen Gebäude herzustellen.

Schallschutz
Innerhalb des Plangebietes ist ein Gesamtschalldämm-Maß in der Höhe von 
R´w, res ≥ 35 einzuhalten, sofern dort schutzbedürftige Aufenthaltsräume 
vorgesehen sind.
Wohngrundrisse sind so zu organisieren, dass in den im Planteil gekennzeichneten 
Fassaden keine zum Öffnen eingerichteten Außenbauteile (Fenster, Türen) zu 
liegen kommen, die zur Belüftung von schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen, die 
überwiegend zum Schlafen genutzt werden können (z.B. Schlafzimmer, Kinder-
zimmer), notwendig sind.
Wo dies nicht möglich ist, sind die betroffenen Schlafräume zur Sicherstellung 
ausreichend niedriger Innenpegel mit fensterunabhängigen, schallgedämmten, 
automatischen Belüftungssystemen auszustatten. Deren Betrieb muss auch 
bei völlig geschlossenen Fenstern eine Raumbelüftung mit ausreichender 
Luftwechselzahl ermöglichen. 

Ausnahmsweise können auch andere bauliche Lärmschutzmaßnahmen ergriffen 
werden, wenn durch eine schalltechnische Untersuchung nachgewiesen wird, 
dass diese schallschutztechnisch gleichwertig sind.

Hochwasserschutzwall und Retentionsraum
In der festgesetzten Ausgleichsfläche und Fläche für die Ortsrandeingrünung ist 
ein Hochwasserschutzwall zu errichten, der eine Kronenhöhe von min. 526,00 
m üNHN und eine Böschungsneigung von 1:5 aufweist. Die Ausführung erfolgt  
mit einer standortgerechten und ökologisch verträglichen Gestaltung.  Baum-
pflanzungen sind nicht zulässig. 
Die im Planteil festgesetzte Fläche für den Rückhalt von Niederschlagswasser ist 
mit einem Volumen von min. 3.800 cbm auszuführen.

Bedingte Festsetzung
Eine Nutzungsaufnahme der Wohngebäude ist erst zulässig, wenn die in Ziffer 11
festgesetzten Maßnahmen umgesetzt sind.

Abstandsflächen
Für die Bauräume 1 bis 6 wird die Tiefe der Abstandsflächen innerhalb
des Baugrundstückes  auf das sich jeweils ergebende Maß verkürzt. Als Maß der
erforderlichen Abstandsflächentiefe gilt daher nur innerhalb des jeweiligen Baugrund-
stückes gem. Art. 6 Abs. 5 Satz 2 BayBO die im Bebauungsplan festgesetzte Höhe 
baulicher Anlagen in Verbindung mit den festgesetzten Baugrenzen. 

Flächen und Maßnahmen zum Ausgleich der Eingriffe in Natur und 
Landschaft
Für die festgesetzten Ausgleichsflächen gilt neben den nachfolgenden 
Festsetzungen:
- die Errichtung von Nebenanlagen i. S. des § 14 BauNVO und von Einfriedungen 
  ist unzulässig. 
- die Verwendung von Düngemitteln und Pestiziden ist unzulässig. 
- Die Realisierung der Maßnahmen und Anlage der Ausgleichsflächen hat spätestens
  im ersten Jahr nach Rechtskraft des Bebauungsplans zu erfolgen.
  Die Ausgleichsflächen sind entsprechend fachgerecht zu pflegen und dauerhaft zu
  sichern.
- Zur Sicherung der ökologischen Wertigkeit sind in den ersten 3 Jahren Kontrollen
  auf den Bewuchs durch invasiven Arten (Neophyten), wie z.B. Springkraut,
  Goldrute, Japanischer Staudenknöterich etc. durchzuführen. Wird eine Besiedlung
  festgestellt sind in Absprache mit der Unteren Naturschutzbehörde Traunstein
  geeignete Gegenmaßnahmen durchzühren.

A FESTSETZUNGEN DURCH PLANZEICHEN
Grenze des räumlichen Geltungsbereichs
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Baugrenze

nur Hausgruppen zulässig

nur Doppelhäuser zulässig

Firstrichtung

EG 526,00 Höhenlage FFB.EG, z. B. 526,00 m üNHN

Flächen für
Ga = Garagen
Cp = Carport
TG = Tiefgarage
ST = Stellplätze

Ga Cp TG St
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Ausgleichsfläche A1: Flur Nr. 573T, 573/3T, 574T, 577T, 578T und 579T
Gemarkung Grabenstätt

Ausbilden eines Vegetationsmosaiks aus naturnahen Hecken- und Feldgehölz-
elementen mit integrierten Ansitzstangen. Verbleibende Rand- / Freiflächen
sind als extensiv genutzte Hochstaudenflur bzw. Blumenwiese zu entwickeln.

- Innerhalb der festgesetzten Ausgleichsfläche mit einer Fläche von ca. 
  3.050 qm ist ein Anteil von mind. 50 % der festgesetzten Fläche mit standort- 
  und klimagerechten, heimischen Bäumen und Sträuchern fachgerecht zu be-
  pflanzen, das entspricht einer Pflanzfläche von circa 1.500 qm.
- Es ist ausschließlich zertifizierte gebietsheimische Baumschulware zu verwenden.
- Die gepflanzten Gehölze sind als naturnahe, freiwachsende Hecken- und Feldgehölz-
  elemente aus bevorzugt Vogelnähr- und -schutzgehölzen auszubilden. Dabei sind
  mind. 6 verschiedene Gehölzarten zu verwenden und in lockeren Pflanzengruppen
  zu situieren.
- Die Heckenpflanzung ist ausschließlich aus Sträuchern in der Mindest-
  qualität vStr, 3-8 Tr, Höhe 100 – 150 cm herzustellen. Die Mindestbreite der
  Gehölzelemente beträgt 6,0 m, je Quadratmeter erforderlicher Pflanzfläche ist
  mind. 1 Gehölz zu verwenden. Die Pflanzung ist als naturnahe freiwachsende
  Gehölzhecke mit gestuftem Aufbau auszubilden, höhere Gehölze sind dabei in der
  Mitte anzuordnen. Pflanzung im Dreiecksverband, die Pflanzung ist mind. 3-reihig
  mit einem Reihenabstand von mind. 1,0 m durchzuführen.
- Ein Formschnitt ist nicht zulässig. Die Hecke ist ab dem 10. Standjahr in regel-
  mäßigen Abständen in den Wintermonaten abschnittsweise zu verjüngen. Etappen-
  weiser Rückschnitt, pro Pflegegang sind ca. 1/5 bis maximal 1 / 3 der Hecke auf
  Stock zu setzen. Je nach Wüchsigkeit ist zwischen den Pflegedurchgängen eine
  Pause von 3 bis 5 Jahre einzuhalten.
- Das Schnittgut ist mind. zum Teil in der Hecke zu belassen. Die Entsorgung des
  übrigen anfallenden Schnittguts hat sofort oder außerhalb der Brutzeit zu erfolgen.
- Innerhalb der Ausgleichsfläche sind 4 Ansitzstangen für Greifvögel herzustellen.
  Die Ansitzstangen sind als mind. 2,0 m hohe Holzpfosten mit geeigneter Verankerung
  und 30 cm langer Querstange am oberen Ende herzustellen. Die Ansitzstangen sind
  mit einem Mindestabstand von 50 m zueinander zu errichten.
- An den Gehölzpflanzungen sind naturnahe Saumstrukturen zu entwickeln:
  blütenreiche Krautfluren durch Ansaat mit gebietseigenem Saatgut. Die übrigen
  Grünflächen sind als extensives Grünland zu entwickeln: max. 3 Schnitte pro 
  Jahr in den ersten drei Jahren, erster Schnitt ab 15. Juni, Abtransport des Mähguts 
  von der Fläche, anschließend Umstellung auf max. 2 Schnitte pro Jahr, 
  Abtransport des Mähguts von der Fläche.

Ausgleichsfläche A2: Flur Nr. 476 Gemarkung Grabenstätt
Die entsprechend Planzeichen festgesetzte Ausgleichsfläche mit einer Größe von
ca. 2.485 qm ist als Laubwald mit Totholz und vorgelagerter naturnaher Waldsaum
in Form von mesophilen Gebüschen und naturnahen Heckenelementen mit
vorgelagerter Kraut- und Hochstaudenflur zu entwickeln:

Entwicklung eines Laubwaldes
- Aufforstung zur Ergänzung des bestehenden östlichen Waldes durch Pflanzung stand-
  orttypischer, fruchttragender Laubbäume auf einer Fläche von etwa 330 qm
  Pflanzdichte: 1 Stk. pro 2 Quadratmeter, Pflanzung im Dreiecksverband; 
  Mindestqualitäten: Bäume: Hei, 2xv, 150-175 cm
  Es sind folgende Gehölze zu pflanzen:
  Ulmus laevis      Flatter-Ulme  (Prozentualer Anteil an der Pflanzung: 70 %)
  Alnus glutinosa  Schwarz-Erle (Prozentualer Anteil an der Pflanzung: 30 %)

Verwirklichung einer dem Flächenzuschnitt angepasste Waldrandgestaltung
-Ergänzung des bestehenden westlichen Waldrandes durch einen naturnahen,
  gestuften Waldmantel auf einer Breite von insgesamt 10 m, Anteil der Strauch- /
  Baumpflanzung an der Bereichsfläche mind. 80 %, das entspricht einer Pflanz-
  fläche von circa 1.270 qm
  Pflanzdichte: 1 Stk. pro 2 Quadratmeter, Pflanzung im Dreiecksverband; 
  Anteil der Sträucher mind. 80 %, Anteil der Bäume Qualität Heister mind. 3 %;
- Mulchung der Pflanzfläche mit Strohmulch;
  Mindestqualitäten: Sträucher: vStr, 60-150 cm, Bäume: Hei, 2xv, 150-175 cm
- Etappenweiser Rückschnitt des Strauchgürtels von höchstens 30 % der Fläche
  alle circa 10 Jahre im Wechsel.

Sonderstrukturen
- Innerhalb der Ausgleichsfläche ist eine Ansitzstange für Greifvögel herzustellen.
  Die Ansitzstange ist als mind. 2,0 m hoher Holzpfosten mit geeigneter Verankerung
  und 30 cm langer Querstange am oberen Ende herzustellen.
- Einbringung von liegendem Totholz:
  1 x Stamm eines heimischen Laubholzbaums, Stammdurchmesser mind. 30 cm,
  Stammlänge mind. 5 m), 2 x Wurzelstock, Stammdurchmesser mind. 30 cm
- Das Totholz ist im Bereich der Gehölzpflanzungen einzubringen.

Krautsaum
- Entwicklung einer dem Waldmantel vorgelagerten, extensiv genutzten Krautzone
  und Hochstaudenflur auf einer Fläche von etwa 880 qm Ansaat von geeignetem
  Saatgut unter Verwendung von gebietseigenem Saatgut des Wuchsgebietes
  6.1 Alpenvorland; (z.B. Fa. Rieger-Hoffmann „Feuchtwiese“)
- maximal 1-schürige Mahd. Das Mahdgut ist von der Fläche zu entfernen und 
  ordnungsgemäß landwirtschaftlich zu verwerten.

Ausgleichsfläche A3: Flur Nr. 476/2 Gemarkung Grabenstätt
Die entsprechend Planzeichen festgesetzte Ausgleichsfläche mit einer Größe von
ca. 3.800 qm ist als Kraut- und Hochstaudenflur inklusive von 4 Kleingewässern
zu entwickeln:

Ephemeres Kleingewässer
- Ausbildung organisch geformter Gewässerkörper mit abgestuften Höhen ohne
  Regelprofile, Mindesttiefe 0,7 m.
- Der tiefste Teil des Gewässers darf maximal 1,0 m betragen und soll in flachere
  Bereiche von 0,7 – 0,4 m übergehen. Die Übergänge sind organisch (nicht linear)
  zu gestalten. Die Neigungen innerhalb des Gewässers dürfen zwischen 1 : 2 bis
  1 : 5 betragen. Nach Abschluss der Erdarbeiten ist der Sohlbereich zu verdichten.
- Die Abdichtung der Gewässersohle hat ausschließlich mit natürlichen Materialien
  zu erfolgen, z.B. ausreichend bindiger Erdaushub, Lehmschlag etc.
  Die Verwendung von Kunstfolien ist nicht zulässig.
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Planfassung f. Bekanntm.

Umgrenzung Ausgleichsfläche

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs

Laub(misch)wald

Krautsaum
- Entwicklung einer extensiv genutzten Krautzone und Hochstaudenflur auf einer 
  Fläche von 3.800 m² Ansaat von geeignetem Saatgut unter Verwendung von 
  gebietseigenem Saatgut des Wuchsgebietes  6.1 Alpenvorland; (z.B. Fa. 
  Rieger-Hoffmann „Feuchtwiese“)
- Verminderung der Bewirtschaftungsintensität durch extensive Nutzung: maximal
  1-schürige Mahd. Das Mahdgut ist von der Fläche zu entfernen und ordnungs-
  gemäß landwirtschaftlich zu verwerten.

Sonderstrukturen
- Herstellung von einer Ansitzstange für Greifvögel
- Einbringung von liegendem Totholz:
  1 x Stamm eines heimischen Laubholzbaums, Stammdurchmesser mind. 30 cm,
  Stammlänge mind. 5 m), 2 x Wurzelstock, Stammdurchmesser mind. 30 cm
- Das Totholz ist im Bereich der Gehölzpflanzungen einzubringen.

Marienstraße 3
83278 Traunstein
www.begs-gmbh.de

Tel.: 0861 / 98 987 -0

info@begs-gmbh.de
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